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die Einräumung weiterer Befugnisse.

7. Auf Grund der inhaltlich abweichenden bzw

erwei ternden Formulierungen ist letztlich auch die von

der Berufungswerberin kritisierte "gesonderte Abweisung

von Zusätzen, bei denen es sich nur um Klarsteilungen zu

ihren ursprünglichen Anträgen an das Bundeskanzleramt

handle", nicht zu beanstanden.

8. Insgesamt steht der angefochtene Bescheid mit

der Sach- und Rechtslage im Einklang. Der Berufung war

daher der Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 32 Abs 3

VerwGesG 2006 iVm § 4 UrhRSGV.

Urheberrechtssenat

Wien, am 28. Juni 2010

Die Vorsitzende:

Dr Schenk

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

der Leidi~~c~eilUng:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches

Rechtsmittel zulässig. Er unterliegt nicht der Aufhebung

oder Abänderung im Verwaltungsweg.

Hinweis:
Gegen diesen Bescheid kann binnen 6 Wochen ab

Zustellung eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof

erhoben werden. Die Beschwerde muss iSd § 1 7 Abs 2 i Vm

§ 14 Abs 1 VfGG von einem Rechtsanwal tunterschrieben

sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der

Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,-- zu entrichten.




